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Botschaft an den Kreisschulrat  

Motion "Mitsprache Kreisschulrat" 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident des Kreisschulrats 

Sehr geehrte Mitglieder des Kreisschulrats 

 

 

Am 14. November 2023 haben Nicole Burger, SVP, Barbara Deucher, FDP, Oliver Esser, FDP, 

Nicole Lehmann Fricker, FDP und Boris Meyer, FDP, die Motion "Mitsprache Kreisschulrat» 

eingereicht (Beilage 01). Die Motion lautet: 

 

Die Satzungen der Kreisschule Aarau-Buchs seien wie folgt zu ergänzen: 

 

§ 18 Abs. 1bis der Satzungen (neu) 

Der Schulvorstand legt dem Kreisschulrat wichtige strategische Entscheide zur Genehmi-

gung vor. Ein wichtiger strategischer Entscheid liegt insbesondere dann vor, wenn er erheb-

liche finanzielle oder pädagogische Auswirkungen hat, wenn als Folge davon ganze Klassen 

aufgehoben werden oder wenn er die pädagogische oder örtliche Umgestaltung einzelner 

Stufen oder Abteilungen zur Folge hat. Im Zweifel entscheidet der Kreisschulrat, ob ein 

wichtiger strategischer Entscheid im Sinne dieser Bestimmung vorliegt. 

 

 

1. Formelle Beurteilung 

 

Die eingereichte Motion wird als motionsfähig beurteilt.  

 

 

2. Stellungnahme des Schulvorstands 

 

In ihrer Botschaft an den Kreisschulrat vom 6. Mai 2021 (Beilage 02) hatte die damalige 

Kreisschulpflege folgendes festgehalten: 

 

«Zwar hat der Kreisschulrat an seiner Sitzung vom 12. November 2020 den Einsatz einer  

Kommission zur Prüfung der Aufgaben der Organe der Kreisschule gemäss Antrag Kühni  

abgelehnt. Doch die Notwendigkeit bleibt bestehen, die Aufgaben zwischen Geschäftsstelle / 

Geschäftsleitung, der Kreisschulpflege und dem Kreisschulrat aufgrund der gemachten (Zu-

sammenarbeits-)Erfahrungen seit Bestehen der KSAB sowie infolge Neuorganisation und 

Stärkung der Geschäftsstelle zu überprüfen. Darin ist die Überprüfung des Zwecks, der Or-

ganisation, der Aufgaben, der Zusammenarbeit und der Schnittstellen eingeschlossen.  

Eine Auslegeordnung der heutigen Organisation auf ihre Stärken und Schwächen und das  

Festlegen des Handlungsbedarfs soll noch in dieser Legislatur, d.h. bis Ende 2021 / An-

fangs 2022 erfolgen. Aufgrund dessen, dass von personellem Wechsel in den Gremien  
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auszugehen ist, soll von den Erfahrungen dieser Personen profitiert werden. Hingegen soll  

die Erarbeitung der Zielorganisation mit den neu zusammengesetzten Gremien erfolgen,  

sprich ab dem 2. Quartal 2022. 

 

Zur Bearbeitung der Themen werden jeweils Workshops durchgeführt. Die Legislative, die  

Exekutive und die operative Ebene sind in den Workshops paritätisch vertreten: 

 

- Kreisschulrat (4 Personen) 

- Kreisschulpflege (2 Personen) 

- Vertreter Gemeinderäte der Verbandsgemeinden (2 Personen) 

- Geschäftsleitung KSAB (3 Personen) 

- Geschäftsstelle KSAB (1 Person) 

 

Die Festlegung des Handlungsbedarfs erfolgt in 2 Workshops. Die Workshop-Ergebnisse  

werden ausgewertet und die (alte) Kreisschulpflege definiert den Handlungsbedarf. Der  

neue Schulvorstand legt, vom Handlungsbedarf abgeleiteten, Zielsetzungen und das weitere 

Vorgehen fest. Diese werden der Kreisschulpflege im 2. Quartal 2022 zur Beschlussfassung 

unterbreitet.» 

 

Die Erkenntnisse aus den Workshops sowie die Handlungsempfehlungen liegen dem neuen 

Schulvorstand vor. Am 25. Oktober 2023 hat der Präsident des Schulvorstandes der Kreis-

schule Aarau-Buchs, die Aufgabe zur «Überprüfung der Führungsstruktur der Kreisschule 

Aarau-Buchs» dem Ressort Schulergänzende Angebote und Rechtliches zugewiesen. 

 

Eine gut funktionierende Kreisschule Aarau-Buchs, in welcher sämtliche Gremien und Betei-

ligten zum Wohle der Schule optimal zusammenarbeiten, ist ein zentrales Anliegen des 

Schulvorstandes. Nach etwas mehr als anderthalb Jahren Tätigkeit ist das neue Gremium 

des Schulvorstandes gereift und verfügt über die notwendigen Erfahrungen, um sich mit 

dem Thema kompetent auseinanderzusetzen und eine Haltung in Bezug auf die Führungs-

struktur der Kreisschule Aarau-Buchs, welche den Zielen der Organisation am Meisten Rech-

nung trägt, zu entwickeln. 

 

Die Motion lässt sich als weiterer Handlungsstrang (vgl. Beilage 03) im Geschäft «Überprü-

fung der Führungsstruktur der Kreisschule Aarau-Buchs» subsummieren. Die Motion wird 

im Rahmen der Berichterstattung «Überprüfung der Führungsstruktur der Kreisschule 

Aarau-Buchs» beantwortet werden können. 

 

Die Motion unterstützt die Bestrebungen des Schulvorstandes zur Überprüfung der Füh-

rungsstruktur der Kreisschule Aarau-Buchs. Der Schulvorstand empfiehlt dem Kreisschulrat 

deshalb die Annahme der Motion. 
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3. Finanzielle Auswirkungen 

 

Keine.  

 

 

 

4. Weiteres Vorgehen 

 

Das Projekt zur Überprüfung der Führungsstruktur ist bereits gestartet. Mögliche Struktu-

ren werden ausgearbeitet und einander gegenübergestellt. Vorteile, Nachteile und Konse-

quenzen werden ausgearbeitet. Der Schulvorstand wird im Herbst 2024 mit einem Bericht 

und seiner Einschätzung an den Kreisschulrat gelangen.  

 

 

 

Der Schulvorstand stellt dem Kreisschulrat wie folgt  

 

Antrag: 

 

Die Motion sei zu überweisen.  

 

 

 

 

Im Namen des Schulvorstands 

 

 

Salvatore Nunziata Severin Dommann 

Präsident Mitglied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beilagen 

Beilage 01, Motion vom 14. November 2023 «Mitsprache Kreisschulrat» 

Beilage 02, Botschaft an den Kreisschulrat vom 6. Mai 2021 

Beilage 03, Überprüfung Führungsstruktur KSAB, Chronologie der Ereignisse 

 

 

 

Aarau, 13. Dezember 2023 


